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a) der effektive Rückfühnmgsbetrag,
b) Putterkosten, die bei Zukäufen aus der Genossenschaft 

den durchschnittlichen Preis von 45 M je dt GE über
steigen,

c) einmalige Umlagen zur Finanzierung von Investitionen.
Der Rat des Kreises kann nach Abstimmung mit der Pro
duktionsleitung für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft beim Rat des Kreises in Ausnahmefällen auf Antrag 
des Inhabers der individuellen Wirtschaft die Absetzung wei
terer Kosten genehmigen.

(4) Die Einkünfte gemäß § 10 Abs. 2 sind vom Mitglied der 
LPG als Inhaber der individuellen Wirtschaft in der Jahres
erklärung über die Höhe der Einkünfte zur Abgaben- und 
SV-Beitragsermittlung anzugeben. Diese Erklärung ist bis 
zum 30. Januar des folgenden Jahres dem Vorstand der LPG 
zu übergeben.

§ 13
Die Geldeinnahmen und der Geldwert der Naturalien bzw. 

Produkte, die entsprechend der geleisteten Arbeit in der 
Genossenschaft bzw. in der kooperativen Einrichtung durch 
die Genossenschaft verteilt werden, umfassen sowohl die 
Einkünfte aus dieser Tätigkeit, die monatlich als Abschlag
zahlungen auf die Jahreseinkünfte gewährt werden, als auch 
die Einkünfte aus der Jahresendabrechnung und vergleich
bare Einkünfte aus anderen Genossenschaften.

§ 14
(1) Auf den Jahresbeitrag sind monatliche Abschlagzahlun

gen zu leisten. Die Berechnung der Abschlagzahlungen ist von 
den Genossenschaften bzw. kooperativen Einrichtungen vor
zunehmen und erfolgt

a) von LPG Typ III, GPG, PwF, PwZ und PwP nach den 
Geldeinnahmen für geleistete Arbeit in der Genossen
schaft bzw. in kooperativen Einrichtungen, die durch die 
Genossenschaft verteilt werden. Für Mitglieder der LPG 
Typ III mit einer individuellen Wirtschaft nach dem 
Statut der LPG Typ I oder II erfolgt die Berechnung der 
Abschlagzahlung nach den Bestimmungen des Buchst, b.

b) von LPG Typ I und II nach den im vorangegangenen 
Kalenderjahr erzielten beitragspflichtigen Einkünften, 
mindestens jedoch nach den im laufenden Kalenderjahr 
erzielten Geldeinnahmen und dem Geldwert der Natu
ralien für geleistete Arbeit in der Genossenschaft bzw. 
in kooperativen Einrichtungen, die durch die Genossen
schaft verteilt werden. Die LPG sind berechtigt, die Höhe 
der monatlichen Abschlagzahlungen den tatsächlichen 
Verhältnissen des laufenden Kalenderjahres anzupassen.

c) von kooperativen Einrichtungen — mit Ausnahme der 
im § 8 Abs. 2 der Verordnung genannten —, in denen 
die Vergütungen für die Tätigkeit in der Einrichtung 
direkt an die Mitglieder der Genossenschaft gezahlt 
werden, nach den Geldeinnahmen für geleistete Arbeit 
in der Einrichtung,

d) von FPG nach den Einkünften aus der Genossenschaft.
(2) Der Berechnung der Abschlagzahlungen gemäß Abs. 1 

sind die Einkünfte bis zu 600 M monatlich bzw. bis zu 20 M 
kalendertäglich zugrunde zu legen. Die Mitgliederversamm
lung der Genossenschaft bzw. die Versammlung der 
Genossenschaftsmitglieder und Arbeiter der kooperati
ven Einrichtung kann beschließen, daß auch die über
steigenden Einkünfte der Berechnung der Abschlagzahlungen 
zugrunde gelegt werden. Die Summe aller Abschlagzahlun
gen für die abgelaufenen Monate des Kalenderjahres darf 
jedoch den Teil des Jahresbeitrages nicht übersteigen, der 
auf die bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt erzielten beitrags
pflichtigen Einkünfte entfällt.

(3) Auf den nach erfolgter Feststellung der Jahreseinkünfte 
der Mitglieder festgesetzten Jahresbeitrag sind die geleisteten 
monatlichen Abschlagzahlungen anzurechnen.

(4) Der Zeitpunkt der Auslieferung der Naturalien bzw. 
Produkte ist für die Berechnung des Jahresbeitrages und 
der monatlichen Abschlagzahlungen ohne Bedeutung.

(5) Erhalten Mitglieder den Geldwert der Naturalien bzw. 
Produkte in bar, sind diese Geldeinnahmen im Monat der 
Auszahlung bei der Berechnung der Abschlagzahlungen zu 
berücksichtigen.

Zu § 9 Abs. 3 und § 13 Abs. 2 der Verordnung:

§ 15
(1) Vollrentner, die von der Entrichtung ihres Beitrages 

befreit sind, sind Empfänger folgender Rentenleistungen:
1. Altersrente 

Bergmannsaltersrente 
Invalidenrente 
Bergmannsinvalidenrente

der Sozialversicherung,

2. Altersrente 
Invalidenrente

der bewaffneten Organe bzw. der Zollverwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik,

3. Altersversorgung 
Invalidenversorgung

der Deutschen Reichsbahn bzw. 
der Deutschen Post,

4. Kriegsbeschädigtenrente
ab Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern bzw. 
des 60. Lebensjahres bei Frauen,

5. Unfallrente der Sozialversicherung 
Unfallversorgung der Deutschen Reichsbahn bzw. 
der Deutschen Post

wegen eines Körperschadens von 100%,
6. Ehrensold 

Dienstbeschädigtenvollrente
der bewaffneten Organe bzw. der Zollverwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Als Renten der Sozialversicherung im Sinne des Abs. 1 
gelten auch gleichartige Renten der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten.

§ 16
(1) Vollrentner gemäß § 15 haben zum Zwecke der Be

freiung von der Entrichtung ihres Beitrages bei Beginn der 
Zahlung der Rentenleistung bzw. bei Aufnahme einer ver- 
sicherungspflichtigen Tätigkeit der Stelle, die für die Ent
richtung der Beiträge verantwortlich ist, den Bescheid über 
die Rentenleistung vorzulegen.

(2) Endet die Zahlung der Rentenleistung während der 
Ausübung einer versicherungspflichtigen Tätigkeit, hat der 
Versicherte die im Abs. 1 genannte Stelle hiervon innerhalb 
von 14 Tagen nach Empfang des Bescheides über den Weg
fall der Rentenleistung unter Vorlage dieses Bescheides zu 
unterrichten.

(3) Die im Abs. 1 genannten Stellen haben in den von 
ihnen zu führenden Unterlagen über die Einkünfte und Ver
gütungen die Art der Rentenleistung, Beginn und Ende ihres 
Bezuges sowie die Rentennummer des Bescheides aufzu
zeichnen.

§ 17
Bei Festsetzung einer Vollrente für die im § 9 Abs. 1 der 

Verordnung genannten Mitglieder endet die Beitragszahlung 
des Mitgliedes mit der Abschlagzahlung für den dem Renten
beginn vorangegangenen Kalendermonat. Bei Wegfall einer 
Vollrente besteht Beitragspflicht des Mitgliedes ab Ersten 
des auf den Wegfall der Vollrente folgenden Kalendermonats.


